
  
Mit finanziellen Förderungen gleichen wir bei der  

Neueinstellungen Ihrer Bewerber festgestelle Defizite aus.  
 

Wesentliche Voraussetzung: Ihr zukünftiges Personal  

muss bei uns gemeldet sein. 

 
 

Grundsätzlich gilt:  

 

     Je höher der voraussichtliche Einarbeitungs-Aufwand und je länger der geplante Anstellungsvertrag, 

     desto umfangreicher die Unterstützung. 

 

 
 

Vorgehen 
 

Sie haben von uns einen Vermittlungsvorschlag auf Ihre Stellenanvakanz bekommen? Oder Sie wollen 

einen anderen Menschen einstellen, der im Jobcenter Wetterau gemeldet ist? Sie stellen jedoch fest, dass 

die Defizite des Bewerbers oder der Bewerberin einen erheblichen Einarbeitungs-Aufwand mit sich bringen. 

Dann nehmen Sie bitte unmittbar Kontakt mit uns auf. – WICHTIG: vor Vertrags-Unterzeichnung. 

 
Wir besprechen mit Ihnen die Möglichkeiten: 
 

 Finanzielle Bezuschussung       – in individueller Höhe (max. bis zu 50 %, für max. 12 Monate)  

                 – bei lebensälteren Menschen oder Personen mit Schwer- 

behinderung  kann die Bezuschussung  weiter angehoben werden           
  

 Qualifizierungs-Maßnahmen     – wie z. B. Coaching, fachbezogene Weiterbildung 

 

 

Ihr Arbeitgeber-Service  

Jobcenter Wetterau 
 
– 
 
 

jobcenter-wetterau.765@jobcenter-ge.de   

oder  06031 68 49 - 300 

 
 

Passen muss es – 
und was nicht passt,  

gleichen wir aus.  

Arbeitgeber-Information 
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IHRE  ANGESTELLTEN,  UNSERE UNTERSTÜTZUNG ,  E IN Z IEL .  

Zum „EGZ“-Flyer 

Fragen Sie uns 
nach einem  

Eingliederungs-
zuschuss (EGZ)! 

mailto:jobcenter-wetterau.765@jobcenter-ge.de

